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Stellungnahme 
 

der Bundesvereinigung Spitzenverbände der Immobilie nwirtschaft 
(BSI) zum Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten E inbeziehung 
der selbstgenutzten Wohnimmobilie in die geförderte  Altersvor-

sorge (Eigenheimrentengesetz - ERG) 
Bundestags-Drucksache 16/8869  

 
 
Die Bundesvereinigung der Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft (BSI) 
bedankt sich für die Übersendung des Gesetzentwurfes und die eingeräumte 
Möglichkeit, diesbezüglich eine Stellungnahme abzugeben. 
 
Hinsichtlich der Fragen um die Einbeziehung der Anteile an Wohnungsgenos-
senschaften in die Förderung verweist die BSI auf die detaillierte Stellung-
nahme des GdW vorgelegt für die öffentliche Anhörung im Finanzausschuss 
des Deutschen Bundestages am 28. Mai 2008. 
 
Die BSI begrüßt das Ziel, den Verbreitungsgrad und die Attraktivität der priva-
ten Altersvorsorge durch die verbesserte Einbeziehung des Wohnens in die 
staatlich geförderte Altersvorsorge zu erhöhen. Das vorliegende Gesetz kann 
einen wichtigen Beitrag zur diskriminierungsfreien Einbeziehung des Wohnens 
in die staatlich geförderte private Altersvorsorge leisten. Dazu bedarf es aber 
unter anderem einer Ausweitung der Förderung auf vermietete Wohnimmobi-
lien.  
 
In Deutschland wird Wohneigentum im Schnitt in einem höheren Alter als im 
europäischen Ausland erworben. Die Eigenheimquote ist damit wesentlich 
niedriger. Dies führt insgesamt auch zu einem geringeren Vermögen der 
nachfolgenden Generationen. Eine Einbindung der Immobilie in die steuerlich 
geförderte Altersvorsorge wird die Eigenkapitalbasis potenzieller Immobilien-
eigentümer stärken und insbesondere Schwellenhaushalten einen früheren 
Erwerb von Wohnimmobilien oder Genossenschaftsanteilen ermöglichen. Um-
fragen zufolge sehen 87 Prozent der Bevölkerung die eigenen vier Wände als 
ausgesprochen sichere Anlageform an, für 82 Prozent der Deutschen gehört 
zur idealen Absicherung für das Rentenalter neben Ersparnissen auch Immo-
bilieneigentum. Darüber hinaus eröffnet der Erwerb von Genossenschaftsan-
teilen und Dauerwohnrechten auch Haushalten mit einem geringeren Ein-
kommen eine Absicherung ihrer Wohnbedürfnisse im Alter.  
 
Wir möchten an dieser Stelle aber noch einmal klarstellen, dass die mit dem 
Eigenheimrentengesetz nunmehr vorgesehene Einbeziehung des Wohnens in 
die staatlich geförderte private Altersvorsorge keinen Ersatz für die Abschaf-
fung der Eigenheimzulage darstellt und zeitnah vermutlich nicht zu einer spür-
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baren Ankurbelung der Baukonjunktur im Eigentumsbereich führen wird. Dazu 
sind die Förderbeträge im Verhältnis zur Wohneigentumsförderung zu gering. 
 
Nachfolgend erlauben wir uns einige Hinweise, die aus Sicht der Immobilien-
wirtschaft bei den kommenden Beratungen zum Eigenheimrentengesetz be-
achtet werden sollten. 
 
1. Erhöhung des Entnahmebetrages des in einem Alter svorsorgevertrag 
angesparten Vermögens auf 100 Prozent, §§ 92a, 92b EStG-E 
 
Die vorgesehene Möglichkeit der vollständigen Entnahme des in einem steu-
erlich geförderten Altersvorsorgevertrag angesparten Vermögens wird aus-
drücklich begrüßt.  
 
Die Streichung des bisher bestehenden Mindest- bzw. Höchstentnahmebe-
trags und der obligatorischen Rückzahlungsverpflichtung ermöglicht es den 
Altersvorsorgesparern einerseits, früher an das in einem Altersvorsorgevertrag 
angesparte Vermögen zu gelangen und entbindet sie andererseits von einer 
verpflichtenden Rückzahlung zugunsten eines Altersvorsorgevertrages. Dies 
führt zu einer deutlichen Verbesserung gegenüber der derzeit geltenden modi-
fizierten Entnahmeregelung.  
 
Zudem ist zu begrüßen, dass an der früher vorgesehenen Begrenzung des 
Entnahmebetrages auf 75 Prozent nicht mehr festgehalten wird. Eine solche 
Beschränkung wäre aus Sicht der BSI willkürlich gewählt gewesen und hätte 
die Attraktivität der Entnahmemöglichkeiten nur unwesentlich gegenüber der 
jetzigen Rechtslage erhöht.  
 
2. Ausweitung der Förderung auf vermietete Immobili en, §§ 92a, 92b 
EStG-E 
 
Die BSI hält zur Steigerung der Attraktivität der Eigenheimrente eine Auswei-
tung der Investitionsmöglichkeiten für erforderlich. Das aus einem Altersvor-
sorgevertrag entnommene geförderte Altersvorsorgevermögen sollte nicht nur 
für den Erwerb bzw. die Entschuldung selbstgenutzten Wohneigentums oder 
den Erwerb von Anteilen an einer Wohnungsgenossenschaft bzw. eines Dau-
erwohnrechts eingesetzt werden können, sondern grundsätzlich auch für den 
Erwerb vermieteten Wohneigentums.  
 
Die vermietete Immobilie eignet sich ebenfalls als zusätzliches Altersvorsor-
geprodukt, das staatlich gefördert werden sollte. Um die vollständige Freiheit 
des Bürgers bei der Auswahl seiner zusätzlichen privaten Altersvorsorge zu 
gewährleisten, erscheint eine solche Ausweitung zwingend geboten. Es ist 
nicht sachgerecht, den Erwerb vermieteter Immobilien im Rahmen eines klas-
sischen Altersvorsorge-Fondsparplans zu ermöglichen, die Direktanlage in 
Wohnimmobilien aber staatlich nicht fördern zu wollen.  
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Für die vorübergehende Aufgabe der Selbstnutzung sieht der vorliegende 
Gesetzentwurf im Gegensatz zu den ursprünglichen Vorschlägen nunmehr 
vor, dass es nicht als schädliche Verwendung anzusehen ist, wenn der Eigen-
tümer beabsichtigt, aus beruflichen Gründen lediglich zeitweise aus der geför-
derten Immobilie auszuziehen (§ 92a Abs. 4 EStG-E). Dies ist ausdrücklich zu 
begrüßen, ermöglicht es den Betroffenen doch, an ihrem Eigentum festzuhal-
ten, ohne die steuerliche Förderung zu verlieren oder in ein Folgeobjekt oder 
einen Folgevertrag investieren zu müssen. 
 
Die Regelung, wie bei einer vorübergehenden Aufgabe der Selbstnutzung 
mögliche Mieteinnahmen zu versteuern sind, sollte nach Ansicht der BSI al-
lerdings vereinfacht werden. Nach § 92a Abs. 4 S. 2 EStG-E sollen die im 
Falle einer zeitweisen Vermietung der geförderten Immobilie für die Bemes-
sungsgrundlage der AfA maßgeblichen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
um den Stand des Wohnförderkontos bei Aufgabe der Selbstnutzung gekürzt 
werden. Auf diese Kürzung sollte verzichtet werden, da der Stand des Wohn-
förderkontos nicht den tatsächlichen gewährten staatlichen „Zuschuss“ wider-
spiegelt, sondern einen um jährlich zwei Prozent erhöhten Betrag, der die 
staatliche Förderung überzeichnet.  
 
3. Anhebung des vorgesehenen Abschlages bei Einmalz ahlung, § 22 Nr. 
5 S. 5 EStG-E 
 
Das in dem Wohnförderkonto enthaltene Altersvorsorgevermögen soll sys-
temgerecht nachgelagert besteuert werden. Damit kommt es zu einer fakti-
schen Gleichbehandlung des geförderten Wohnens mit anderen privaten Al-
tersvorsorgeprodukten. Neben der Verteilung des in dem Wohnförderkonto 
erhaltenen Betrages auf 17 bis 25 Jahre soll den Steuerpflichtigen die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, den Betrag des Wohnförderkontos einer einmali-
gen Besteuerung zu unterwerfen. In diesem Fall sollen lediglich 70 Prozent 
des Wohnförderkontos berücksichtigt werden, wodurch sich durch die Einmal-
zahlung ein „Steuerrabatt“ von 30 Prozent ergibt. 
 
Die Einräumung der Möglichkeit einer Einmalzahlung mit Steuerrabatt wird 
von der BSI ausdrücklich begrüßt. Sie vermindert im Ergebnis den bürokrati-
schen Aufwand für den Steuerpflichtigen und die Finanzverwaltung. Ein sol-
cher Steuerrabatt ist aber schon finanzmathematisch sowie steuertechnisch 
geboten. Zum einen bietet ein solcher Abschlag einen rechnerischen Aus-
gleich für den mit der vorzeitigen Ablösung der Steuerzahllast verbundenen 
Zinseffekt. Zum anderen ist er ein Ausgleich für den durch die Einmalzahlung 
entstehenden Progressionseffekt, soweit im Jahr der Einmalzahlung weitere 
Einkünfte erzielt werden. Allerdings sollte der Steuerrabatt nach Auffassung 
der BSI angehoben werden.  
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Der vorgesehene Steuerrabatt von 30 Prozent deckt gerade einmal den Ab-
zinsungseffekt bei einer Verzinsung von knapp 3,5 Prozent ab. Dieser Zins-
satz ist unter Berücksichtigung des langen Zeitraums von bis zu 25 Jahren 
nicht fristenadäquat und damit deutlich zu niedrig. 
 
Hinzu kommt, dass derjenige, der sich für die Einmalzahlung bei Ruhe-
standseintritt entscheidet, erhebliche Nachteile durch die Steuerprogression 
erfährt. Denn durch das zusätzliche rechnerische Einkommen aus dem Wohn-
förderkonto gilt für die Betroffenen im Jahr der Auflösung des Wohnförderkon-
tos ein deutlich höherer Steuersatz.  
 
Aus Sicht der BSI sollte bei einer Einmalzahlung maximal 50 Prozent des in 
dem Wohnförderkonto enthaltenen Betrages der Besteuerung unterworfen 
werden. Außerdem sollte der Einmalbetrag als außerordentliche Einnahme 
i. S. d. § 34 EStG gelten und insoweit ermäßigt besteuert werden. Dies würde 
die Progressionswirkung abmildern, Einmalzahlungen gegenüber ratierlichen 
Zahlungen somit deutlich attraktiver machen und berücksichtigen, dass die 
Mehrheit der Altersvorsorgesparer ihren Ruhestand steuerschuldenfrei 
verbringen wollen.  
 
4. Herabsetzung der im Falle einer schädlichen Verw endung während 
der Auszahlungsphase zur Anwendung kommenden „Straf steuer“, 
§§ 22 Nr. 5 S. 6, 92a Abs. 3 EStG-E  
 
Die BSI hält die vorgesehene Verdoppelung des im Wohnförderkonto enthal-
tenen Betrages im Falle einer schädlichen Verwendung der geförderten Im-
mobilie im Rentenalter, z. B. Verkauf oder nicht nur vorübergehende Fremd-
vermietung innerhalb der ersten 10 Jahre nach Renteneintritt, für unangemes-
sen. Im Gegensatz zu den konventionellen staatlich geförderten Altersvorsor-
geprodukten, bei denen im Falle einer schädlichen Verwendung lediglich die 
Rückabwicklung der gewährten Förderung vorgesehen ist (vgl. § 93 EStG), 
benachteiligt die vorgesehene Regelung die staatlich geförderte Immobilie 
erheblich.  
 
Der Gesetzgeber sollte daher von der Verdoppelung des im Wohnförderkonto 
enthaltenen Betrages absehen. Es muss unterschieden werden, ob das Ob-
jekt aufgrund einer Zwangslage veräußert oder vorübergehend vermietet wird, 
oder ob dies aus anderen Gründen geschieht. Die BSI spricht sich ausdrück-
lich dafür aus, dass die Sanktionen einer schädlichen Verwendung bei der 
Eigenheimrente nicht höher ausfallen dürfen als bei konventionellen staatlich 
geförderten Altersvorsorgeprodukten. Im Übrigen würde die Ausweitung der 
Förderung auf vermietete Wohnimmobilien die Fälle der möglichen schädli-
chen Verwendung deutlich reduzieren.  


